
 

Ihr Haus ist… 

Ein 

bestehendes 

Gebäude 

Außerhalb 

Neubaugebiet 

Ein Neubau 

Im 

Neubaugebiet 

Heizung nicht 

reparabel  *

 

Heizung heil 

oder reparabel

 

Heizung 

jünger als 

30 Jahre 

Es muss 

theoretisch 

nichts getan 

werden 

Heizung muss 

ggf. unmittelbar 

getauscht 

werden 

Kommunale 

Wärmeplanung 

liegt vor 

> 65% 

erneuerbar ab 

30.06.2028 

> 65 % erneuerbar: 1 

Monat nach Beschluss 

des Gemeinderates zur 

Umsetzung einzelner 

Teilgebiete  

Keine 

Kommunale 

Wärmeplanung 

> 65% 

erneuerbar ab 

01.01.2024 

Heizung 

älter als 30 

Jahre 

* Heizung nicht 

reparabel: 

Übergangsfrist für 

„normale“ Heizung: 5 

Jahre nach Havarie 

Übergangsfrist größere 

Etagenheizung: 13 

Jahre 

Detailplanung/ 

Machbarkeitsstudie 

für einzelne    

Teilgebiete 


